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Clubcommission Berlin e.V.							Berlin, [DATUM]
Brückenstraße 1
10179, Berlin
											
Antragsteller:in
[NAME / ORGANISATION]
[ADRESSE]


Mittelabrufnr. [MITTELABRUFNRS] für den Antrag [ANTRAGSNR]

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit bitten wir um die Einleitung eines Mittelabrufs aus dem Schallschutzfonds und geben dazu folgende 

1. bereits beglichene Überweisungen an:

	Firma
	RG-Nr.
	Netto
	Brutto
	MwSt.
	Lfd. Nr. 

	vorherige Mittelabrufe
	
	
	
	
	0

	
	
	
	
	
	1

	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	
	
	4


Summe bereits bezahlter Rechnungen: [SUMME_BEZAHLT] €
Eigenanteil gemäß Zuwendungsbescheid: [EIGENANTEIL] €
Damit ist der Eigenanteil vollständig erbracht.
2. offene Rechnung(en) für den aktuellen Mittelabruf (noch zu zahlen):

Firma	RG-Nr.	Netto	Brutto	MwSt.	Lfd. Nr. 
					5
					6
					7
					8
					9



3. Berechnung des Mittelabrufs

Mittelabruf = Summe aller vorliegenden Rechnungen (offen und bereits beglichen)  [SUMME]		               – bereits abgerufene und ausgezahlte Mittel  [SUMME]		               – Eigenanteil  [SUMME_ZUWENDUNGSBESCHEID]			Aktueller Mittelabruf: [MITTELABRUFBETRAG] €



4. Zahlungsnachweis
Die Auszahlung erfolgt auf das Projektkonto:
· Name Kontoinhaber:in [NAME]
· IBAN: [IBAN]
· Bankinstitut: [BANK]
· BIC: [BIC]
Der Nachweis der Zahlungen wird spätestens zwei Monate nach Auszahlung vorgelegt.



__________________________________________
 [UNTERSCHRIFT IM ORIGINAL]
[bookmark: _heading=h.xq6rx993poy4]
[bookmark: _heading=h.ywb0bme0mwvt]Hinweise zum Mittelabruf
· Alle bereits erhaltenen Fördermittel müssen vor einem neuen Mittelabruf vollständig und nachweislich verausgabt sein.
· In der oberen Tabelle sind alle bereits geleisteten Zahlungen einzutragen; frühere Mittelabrufe können als Gesamtsumme mit lfd. Nr. 0 angegeben werden.
· In der unteren Tabelle sind alle offenen oder noch nicht über Mittelabrufe berücksichtigten Rechnungen einzutragen.
· Rechnungen fortlaufend nummerieren (1–100) und entsprechend im Dokumentennamen kennzeichnen, damit sie direkt zuzuordnen sind; Beträge als Gesamtbeträge (netto) eintragen.
· Bei Teilzahlungen den bereits gezahlten Betrag oben und den Restbetrag unten aufführen (entsprechend vermerken).
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